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In den Wirtschaftswunderjahren waren Natur- und Umweltschutz
bestenfalls ein Thema für Sektierer. Das Credo der damaligen Zeit lautete:
der Mensch zuerst. Also legte man Wert auf Arbeitsplatzschaffung um je-
den Preis und die Hebung des Wohlstands für jedermann. Die Staats-
industrie schuf Posten um Posten, die Anzahl der Autos stieg stetig, die
zunehmende Massentierhaltung hielt den Preis für das tägliche Schnitzel
niedrig. Allein die Anmerkung, dass dieses forcierte Wachstum eines
Tages an Grenzen stoßen muss, wäre wohl als gesellschaftspolitischer
Supergau (dis)qualifiziert worden. Gar nicht auszudenken, wenn diese
Mahnung von einem Repräsentanten des Staates gekommen wäre.

Doch in den 70er Jahren mussten sich Politik und Gesellschaft erstmals
mit einem Umweltphänomen auseinandersetzen: dem Sauren Regen, der
bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) entsteht.
Bekanntermaßen brauchte es noch Jahrzehnte, bis das ganze Ausmaß
der zerstörerischen Auswirkungen im Bewusstsein der meisten Men-
schen angekommen war.

Die Raiffeisen-Leasing befasst sich seit 2000 intensiv mit ökologischen
Themen. Aufgrund ihres über die Jahre erworbenen Know-hows bei der
Projektierung und Finanzierung von alternativen Energieprojekten ver-
sucht sie gemeinsam mit Experten die unterschiedlichen Aspekte und Zu-
kunftsszenarien zu beleuchten. Im Zuge dieser Initiative wurden die „Öko-
logiegespräche“, die heuer bereits das dritte Mal über die Bühne gehen,
initiiert. Wenn auch Sie die Veranstaltung am 16. April 2008 besuchen möch-
ten, können Sie sich einfach mit dem beiliegenden Antwortfax anmelden.

Der Umweltgedanke muss jeden Tag neu gelebt werden. So hat Öko-
Management als Teil der strategischen Ausrichtung in unserem Haus Ein-
zug gehalten. Zwar bleibt das papierlose Büro eine Vision, aber durch ein
innovatives Druckerkonzept können sowohl Kosten gespart als auch die
Umwelt entlastet werden. Und das ist nur ein Detail des Aufgabenbereichs
eines Öko-Managers, den wir Ihnen in unserer aktuellen Coverstory ab
Seite 12 vorstellen.

Es bedarf jedoch einer weltweiten, kollektiven Anstrengung der ge-
samten Menschheit, um die Folgen des Klimawandels zu mildern. Ich
hoffe, Ihnen mit unserem Beitrag ein paar Anregungen geben zu können.
Das wünscht sich

Auch kleine
Schritte führen
zum Ziel
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Der Öko-Manager
Die Raiffeisen-Leasing befasst
sich seit dem Jahr 2000 sehr
öffentlichkeitswirksam mit Öko-
Themen. Seit 2006 ist Öko-
Management auch nach innen –
als strategisches Handlungsfeld
– definiert.

Seite 12

P.S.: Das einzig Beständige ist der Wandel: Daher haben wir unser Ma-
gazin wieder einmal einem kleinen Face-Lifting unterzogen. Wäre schön,
wenn auch Sie das Ergebnis ansprechend fänden!



Die Signa Holding Wien residiert auf
1.500 m2 in vornehmster Innenstadtlage.
Im Sommer 2007 wurde der Firmensitz
vom gegenüberliegenden Palais Kinsky
ins Palais Harrach verlegt. Prächtige
Räumlichkeiten, die gerade im Begriff
sind, mit modernen Möbeln ausgestattet
zu werden „Nachdem wir ständig ge-
wachsen sind, war es notwendig, Raum
zu schaffen“, erläutert Rene Benko, Vor-
standsvorsitzender und Haupteigentü-
mer der Signa Holding. Viele neue Mit-
arbeiter kamen Anfang 2008 dazu, zwei
weitere Top-Manager, die zuvor in an-
deren Konzernen arbeiteten, und deren
Mitarbeiterstab. „Ich habe die besten Er-
fahrungen gemacht, wenn meine neuen
Vorstände gleich ihr eingeschworenes
Team mitnehmen. Alle haben bisher die
positive Performance, die sie bereits in
den Vorgängerfirmen hatten, noch über-
treffen können.“ Die Entfaltungsspiel-
räume, die Signa als Privatunternehmen
bietet, war wiederum für die High Po-
tentials ein reizvoller Kontrast zu den
starren Unternehmensnormen institutio-

neller Eigentümer, deren Regelwerk sie
bisher unterworfen waren.
Ein weiterer Grund, dem Ruf Benkos

zu folgen: Sind die Vorstände erfolg-
reich, werden sie Mitunternehmer im je-
weiligen Geschäftsbereich. „Der Reiz,
sich im Alter von 40, 50 Jahren noch-
mals selbstständig zu machen, ist groß.
Bei mir haben sie diese Chance, ohne
dafür eigenes Kapital in die Hand neh-
men zu müssen.“
Als hart kalkulierender CEO ködert er

seine Vorstände nicht mit üppigen Ga-
gen, sondern mit hohen Erfolgsbeteili-
gungen – ohne Limit nach oben.
Als Vielreisender lernt er seine besten

Mitarbeiter meist bei einem konkreten
Deal kennen, wo er gleich deren Pro-
fessionalität im Praxis-Check auslotet.
Später entdeckt man Gemeinsamkeiten
in der Geschäftsphilosophie, freundet
sich an, sondiert Bedingungen und
Möglichkeiten und kommt schließlich ins
Geschäft. Wie überzeugend Benkos
Argumente sind, zeigt die Liste jener
Spitzenmanager, die nun im Signa-
Konzern werken. Sebastian Greinacher,
einst Principal beim anglosächsischen
Doughty Hanson Real Estate Fonds, ist
Vorstandsvorsitzender von SIGNA RE-
CAP. Ex-Palmers-Immobilien-Vorstand
Martin Neidthart leitet das Immobilien-
Development. Auch der frühere Bank-
Austria-Chef Karl Samstag, Ex-Innenmi-
nister Ernst Strasser und Immobilien-
profi Alexander Neuhuber sind vertraute
Namen in der heimischen Unterneh-
menslandschaft.
Rene Benko sieht sich als Team-

Mensch. „Es macht Spaß, den Erfolg mit
den Menschen zu teilen, die daran betei-
ligt waren.“ Ruhm und Medienrummel
sind ihm dagegen eher lästig, er geht der
„Seitenblicke“-Prominenz aus dem Weg

und meint:„Ich muss auch nicht jeden
Tag in den Wirtschaftsmedien stehen.
Das sorgt nur für Neid und Missgunst.“
Doch er genießt natürlich seinen unter-
nehmerischen Erfolg und den damit ver-
bundenen Lebensstandard. Er liebt ras-
sige italienische Sportwägen und exqui-
sites Essen („Was nicht ganz spurlos an
mir vorbeigegangen ist“), geht gerne auf
die Jagd („Leider viel zu selten“) und
nimmt sich öfter Zeit für ausgedehnte
Rad- und Skitouren-Wanderungen – trotz
oder gerade wegen seiner enormen
Reisetätigkeit, die sich durch die vielen
Signa-Niederlassungen ergibt. Rene
Benko hat seinen Lebensmittelpunkt nach
wie vor in Tirol. Auch das Back-Office –
Verwaltung, Buchhaltung, Controlling –
bleibt in Innsbruck, wo die unglaubliche
Karriere des jüngsten Immobilientycoons
Österreichs ihren Lauf nahm.
Angefangen hat alles mit der Freund-

schaft des damals 18-jährigen HAK-
Schülers zu einem Tiroler Baumeister,
der sich auf Dachbodenausbauten spe-
zialisiert hatte. Der bot dem jungen Mann
die Gelegenheit, in das Metier hineinzu-
schnuppern: von der Planung über den
Bau bis zur Verwertung der Luxus-Dach-
wohnungen legte er sich jenes umfang-
reicheWissen zu, das bei Investitionen in
Immobilien nötig ist. Das führte allerdings
dazu, dass er mehr auf Baustellen als in
der Schule anzutreffen war. Wegen zu
vieler Fehlstunden wurde er letztlich nicht
zur Matura zugelassen. Die Eltern waren
entsetzt. Rene Benko kommt aus nor-
malen Verhältnissen, der Sohn sollte bil-
dungstechnisch einen besonderen Start-
vorteil ins Berufsleben haben. „Auch
wenn es bei mir gutgegangen ist; das
Abbrechen einer Ausbildung ist nicht
nachahmenswert“, meint er trocken. Ihm
gefiel es damals, dass er sich bereits

menschen
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Begnadeter Networker
Mit dem Ankauf der 16 Bawag-Immobilien wurde der Name Rene Benko schlagartig einer
breiten Öffentlichkeit bekannt. Doch er ist nicht erst seit diesem Coup einer der größten

Immobilieninvestoren Österreichs. Die atemberaubende Karriere eines 30-jährigen Tirolers.

DIE SIGNA HOLDING GMBH
mit Standorten in Innsbruck, Wien, Düs-
seldorf und München beschäftigt 70 Mit-
arbeiter und zählt mit einem bisherigen
Investitionsvolumen von über zwei Mrd.
Euro zu den führenden Immobilieninves-
toren Österreichs. Signa verfügt europa-
weit über mehr als 50 Tochterunterneh-
men. Zu bekannten Projekten zählen un-
ter anderem der Büroturm „B52“ in Mai-
land oder „The Park“ in Prag, ein über
60.000 Quadratmeter großer Bürokom-
plex. Die bisher größte Einzeltransaktion
der Signa stellt der Erwerb des BAWAG-
Immobilienportfolios dar.



sein eigenes Auto und die eigene Woh-
nung leisten konnte. Schritt für Schritt
vergrößerte er seinen Radius. Ende 1999
gründete er mit dem selbstverdienten Ei-
genkapital die Immofina-Holding, ein
kleines Bauträger-Unternehmen, wo er
erste Projekte umsetzte: Eine Wohnim-
mobilie amWiener Naschmarkt, eine Lo-
gistik-Immobilie südlich von Wien, und
schließlich das erste von insgesamt vier
Medicents in Baden bei Wien. Dabei lief
ihm Karl Kovarik, Erbe der 134 Stroh-
Tankstellen, über den Weg. Kovarik fand
Gefallen am unternehmerischen Geist
des sympathischen Jungunternehmers,
der ohne potenten familiären Hinter-

grund eine Bauträgerfirma aus dem Bo-
den stampfte. Nachdem der ehemalige
Tankstellenkönig schon lange mit dem
Gedanken spielte, in Immobilien zu in-
vestieren, beschloss er, sich als Hälfte-
eigentümer an Benkos Unternehmen zu
beteiligen. Diese 350 Millionen Schilling
(ca. 25,5 Millionen Euro) waren der Start-
schuss für einen gewaltigen Expansi-
onsschub. Zu diesem Zeitpunkt begann
Benko bereits, Top-Leute aus der Bran-
che um sich zu scharen, um auch Groß-
projekte realisieren zu können.
Und da gab es viel zu tun. Das öf-

fentlich wirksamste Projekt war bisher
sicher der Umbau des Kaufhauses Tyrol

(„Das war mir, den lokalen Verantwor-
tungsträgern und der Bevölkerung wirk-
lich ein Herzensanliegen“), das samt
Nachbarliegenschaften für 50 Millionen
Euro erworben wurde. Mit 28.000 m2

wird das Tyrol eines der größten inner-
städtischen Einkaufszentren Österreichs
werden. Baubeginn war Sommer 2007,
die Fertigstellung soll Ende 2009 erfol-
gen. Im Sommer 2008 erfolgt der Spa-
tenstich für den Bau des über 100 Mil-
lionen Euro teuren Office Center Han-
delskai Wien in unmittelbarer Nähe zum
Millennium-Tower. Etwa zeitgleich be-
ginnen auch die Vorarbeiten für das Lin-
serareal in Innsbruck, das sich durch
eine besondere Nutzungskombination
auszeichnet. Demnächst entsteht dort
ein 25.000 m2 großer Stadtteil mit Ein-
kaufszentrum, wo auch das für Inns-
bruck dringend nötige fünfte Gymna-
sium angesiedelt werden wird. „Ich bin
sehr stolz darauf, dass ich in Innsbruck
nach dem Kaufhaus Tyrol wieder ein der-
art außergewöhnliches Projekt machen
darf, und dass ich als Unternehmer der
Bevölkerung auch etwas zurückgeben
kann.“ Auch für dieses Bauvorhaben
wurde, wie schon beim Office Center
Handelskai, vor geraumer Zeit eine Pro-
jektgesellschaft gegründet. Nunmehr
werden beide Vorhaben als gemeinsa-
mes Eigenprojekt von Raiffeisen-Leasing
und Signa Development errichtet. „Raiff-
eisen-Leasing, die schon beim „Kauf-
haus Tyrol“ als Finanzier und Bauma-
nagement-Profi ihr großes Know-how
unter Beweis stellte, hat sich in dieses
Projekt als Mitgesellschafter eingekauft“,
erklärt Benko und meint abschließend:
„Es macht viel Freude, mit einem Partner
mit Handschlagqualität, wo auch noch
die ‚Chemie‘ stimmt, zusammenzu-
arbeiten.“ ı
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„Es macht Spaß, den Erfolg
mit den Menschen zu teilen,
die daran beteiligt waren.“
RENE BENKO | CEO Signa Holding



Wien ist und bleibt Drehscheibe für
die Erschließung dieser dynamischen
Märkte. Im Folgenden soll daher – an-
hand einiger ausgewählter CEE-/SEE-
Staaten – ein kurzer Überblick über be-
stimmte rechtliche Aspekte im Zusam-
menhang mit dem Erwerb von Liegen-
schaften (Ausländergrundverkehr, Erfor-
dernisse des Kaufvertrages, Eintragung
ins Liegenschaftsregister) gegeben und
gleichzeitig die Unterschiede der ent-
sprechenden Regelungen in diesen Län-
dern aufgezeigt werden.

Eigentumserwerb durch Ausländer
(Ausländergrundverkehr)
In der Slowakei sind mit dem im Jahr
2004 erfolgten Beitritt zur EU die Be-
schränkungen des Immobilienerwerbs
durch Ausländer weitgehend gefallen.
Der Erwerb von Liegenschaften durch
Devisenausländer – das sind natürliche
oder juristische Personen, die keinen
dauerhaften Aufenthalt oder keinen Un-
ternehmenssitz in der Slowakei haben –
ist im slowakischen Devisengesetz ge-
regelt. Dieses Gesetz legt nunmehr als
Grundsatz fest, dass Ausländer Immo-
bilien erwerben können; allerdings be-
stehen Ausnahmen und Übergangsfris-
ten, etwa für land- und forstwirtschaft-
liche Grundstücke.

Im neuen EU-Mitgliedstaat Bulgarien
dürfen ausländische Personen gemäß
der bulgarischen Verfassung grundsätz-
lich kein Eigentumsrecht an Liegen-
schaften erwerben. Ausländische Per-
sonen können aber sehr wohl Eigen-
tumsrecht an Gebäuden (Wohnungen)
und beschränkte Sachenrechte an Im-
mobilien (Baurecht, Nutzungsrecht etc.)
erwerben. EU-Angehörige, die in Bulga-
rien niedergelassen sind, dürfen seit

1. 1. 2007 Grundeigentum uneinge-
schränkt erwerben. Für nicht niederge-
lassene EU-Angehörige ist der Erwerb
von Immobilien während bestimmter
Übergangsfristen (sieben Jahre bei
Land- und Forstflächen bzw. fünf Jahre
bei Zweitwohnungen) beschränkt. Dritt-
staatsangehörige dürfen weiterhin kein
Grundeigentum erwerben. In der Praxis
empfiehlt es sich, für den Liegen-
schaftskauf eine bulgarische Gesell-
schaft zu gründen, weil diese (unab-
hängig von der Herkunft ihrer Gesell-
schafter) nach bulgarischem Recht als
inländische Gesellschaft gilt.

In Kroatien bedarf der Liegen-
schaftserwerb durch ausländische (na-
türliche oder juristische) Personen nach
dem kroatischen Gesetz über Eigentum
und andere dingliche Rechte der vorhe-
rigen Zustimmung des Justizministers.
Ohne eine solche Zustimmung sind Lie-
genschaftskaufverträge durch Auslän-
der unwirksam. Im Vorfeld der Entschei-
dung des Justizministers wird geprüft,
ob das Heimatland des potenziellen
Käufers Reziprozität (d. h. Gegenseitig-
keit für kroatische Staatsangehörige) ge-
währt. Ganz allgemein ist eine zuse-
hends restriktive Handhabung der kroa-
tischen Behörden in Bezug auf die Er-
teilung einer Zustimmung zum Immobi-
lienerwerb festzustellen. Soll die Immo-
bilie wirtschaftlichen Zwecken dienen,
so empfiehlt es sich daher, für den Im-
mobilienerwerb eine kroatische Han-
delsgesellschaft zu gründen, weil diese
nach kroatischem Recht als inländische
Gesellschaft gilt. Der Erwerb von land-
wirtschaftlichen Grundstücken, Wald-
grundstücken und Grundstücken in Na-
turschutzgebieten ist für Ausländer aus-
geschlossen.

Kaufvertrag und Liegenschafts-
register (Grundbuch)
Wie in Österreich müssen in vielen CEE-/
SEE-Ländern (z. B. Kroatien, Slowakei)
zwei Voraussetzungen für den wirksa-
men Erwerb des Eigentums an einer Lie-
genschaft vorliegen: Erstens ein Kauf-
vertrag (als Titel) und zweites die Eintra-
gung in das Grundbuch/Liegenschafts-
register (als Modus). In diesen Fällen
wirkt die Eintragung ins Grundbuch so-
mit konstitutiv, d. h. rechtsbegründend.
Hingegen sehen etwa die Rechtsord-
nungen in Bulgarien und Polen eine nur
deklarative Wirkung der Eintragung des
Eigentums ins Liegenschaftsregister vor.

In Kroatien muss der schriftlich zu
errichtende und notariell zu beglaubi-

recht&steuer

Durchblick im Regel-Dschungel
Die europäische Immobilienwelt dreht sich schnell – die CEE-/SEE-Länder

bieten für Investitionen immer noch großes Potenzial. Wissenswertes über

den Liegenschaftserwerb in diesen Märkten von Mag. Ariane Wallner,
Raiffeisen-Leasing-Rechtsabteilung.
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gende Kaufvertrag zumindest die Ver-
tragsparteien und die Liegenschaft ge-
nau bezeichnen, den Kaufpreis, das Da-
tum und den Ort der Vertragsausferti-
gung angeben. Weiters muss eine (vom
Verkäufer beglaubigt unterfertigte) Auf-
sandungserklärung – das ist die unbe-
dingte Zustimmung des Verkäufers,
dass er in die Eintragung der Übertra-
gung des Eigentums auf den Erwerber
im Grundbuch einwilligt – vorliegen.
Diese Aufsandungserklärung kann ent-
weder im Kaufvertrag selbst enthalten
sein oder in einem separaten Dokument
abgegeben werden. Zu beachten ist,
dass die Grundbücher in Kroatien oft
nicht auf dem aktuellsten Stand sind,
und es vorkommen kann, dass der

Grundbuchsstand vom tatsächlichen
Besitzstand abweicht. Eine abschlie-
ßende Sicherheit über die Eigentums-
verhältnisse ist nicht gegeben, sodass
vor einem Liegenschaftskauf eine ent-
sprechende Prüfung bezüglich der Ei-
gentumsverhältnisse und allfälliger Re-
stitutionsansprüche empfehlenswert ist.
Dies gilt auch für viele andere CEE-/
SEE-Länder.

Auch in der Slowakei hat der eben-
falls schriftlich zu errichtende Kaufver-
trag über eine Liegenschaft Angaben zu
den Vertragsparteien, die Liegen-
schaftsdaten, den Kaufpreis, Datum und
Ort des Abschlusses sowie eine „Erklä-
rung über die Vertragsfreiheit“ zu ent-
halten. Eine Aufsandungserklärung ist

allerdings nicht notwendig. Die Unter-
schriften der Vertragsparteien müssen
zu Zwecken der Durchführung der kon-
stitutiv wirkenden Eintragung in den Lie-
genschaftskataster beglaubigt sein.

Wie bereits erwähnt, hat in Bulgarien
die Eintragung ins Liegenschaftsregister
nur deklarative Wirkung, ist also nicht
Wirksamkeitsvoraussetzung für die Be-
gründung von Eigentum an Liegenschaf-
ten. Maßgebend für die Erlangung des
Eigentumsrechtes an einer Liegenschaft
ist allein der Kaufvertrag, der in Form ei-
nes Notariatsaktes zu errichten ist.

Auch in Polen wirkt die Eintragung
des Eigentumsrechtes an einer Liegen-
schaft nur deklarativ. Zur wirksamen Be-
gründung von Eigentumsrechten an ei-
ner Liegenschaft ist ein Kaufvertrag in
Form eines Notariatsaktes zu errichten.
Das polnische Recht kennt jedoch auch
das Rechtsinstitut des sog. Erbnieß-
brauchsrecht, bei dem es sich um ein
dem österreichischen Baurecht grund-
sätzlich vergleichbares dingliches Recht
handelt. Der Erbnießbrauch kann nur an
Grundstücken bestellt werden, die im
Eigentum der öffentlichen Hand (Fiskus,
territoriale Selbstverwaltung) stehen. An-
ders als das Eigentumsrecht wird das
Erbnießbrauchsrecht erst mit konstitutiv
wirkender Eintragung ins Grundbuch er-
worben.

Angesichts der dargestellten, zum Teil
doch recht unterschiedlichen Regelun-
gen empfiehlt es sich, beim Liegen-
schaftserwerb in den CEE-/SEE-Ländern
auf entsprechende fachlich versierte Be-
ratung zurückzugreifen. ı
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DER ERWERB von land- und forstwirtschaft-
lichen Grundstücken ist in den CEE-/SEE-
Ländern generell sehr restriktiv geregelt.



Der deutsche Bundestag hat am 6. 7.
2007 dem Unternehmenssteuerreform-
gesetz 2008 zugestimmt. Als wesentli-
cher Schwerpunkt dieser Reform wurde
eine Ausrichtung am internationalen
Steuerwettbewerb gesehen. Die deut-
liche Herabsetzung des Körperschafts-
steuersatzes von derzeit 25 % auf 15 %
wurde als größte Errungenschaft be-
trachtet. Die Gegenfinanzierung der Re-
form erfolgt über eine Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage. Diese zahlrei-
chen Gegenfinanzierungsmaßnahmen
haben jedoch weitaus größere Beach-
tung gefunden als die Senkung der
Steuersätze.

Die Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit der Steuerstandorte führt aber in vie-
len Staaten zu einer Verschärfung von
Zinsabzugsverboten. Mit dem Unterneh-
menssteuerreformgesetz 2008 wurde
daher in Deutschland die sogenannte
Zinsschranke eingeführt, welche den
Abzug von Fremdkapitalzinsen drastisch
einschränkt.

Sinn dieser Bestimmung ist es, auf
Ausschüttungen und Entnahmen zu ver-
zichten, um die Eigenkapitalquote des
Unternehmens zu stärken und somit
eine Verbesserung der steuerlichen Po-
sition in Deutschland zu erreichen. Die in
Deutschland erwirtschafteten Erträge
sollen nicht ins Ausland transferiert wer-
den. Allerdings wird es ohne entspre-
chende Planungs- und Gestaltungs-
maßnahmen durch die einzelnen Unter-
nehmen wohl eher zu einer Verschlech-
terung der steuerlichen Position in
Deutschland kommen.

Bislang konnten in Deutschland Zins-
zahlungen für extern aufgenommenes
Fremdkapital in voller Höhe als Be-
triebsausgabe geltend gemacht werden.

Einschränkungen gab es lediglich im
Bereich der Gesellschafterfremdfinan-
zierung. Danach wurden die für ein Ge-
sellschafterdarlehen gezahlten Zinsen
unter bestimmten Umständen in ver-
deckte Gewinnausschüttungen umqua-
lifiziert. Bei einem entsprechenden
Nachweis, dass die Finanzierung dem
Fremdvergleichsgrundsatz entsprach,
gab es keine weiteren Probleme.

Durch die Unternehmenssteuerre-
form wird eine Umqualifizierung von Zin-
sen in Dividenden nun nicht mehr vor-
genommen. Stattdessen wird der Be-
triebsausgabenabzug nur mehr in einem
sehr eingeschränkten Ausmaß zugelas-
sen. Zinsaufwendungen bleiben unbe-
schränkt als Betriebsausgaben abzugs-
fähig, soweit ihnen im selben Wirt-
schaftsjahr Zinserträge gegenüberste-

recht&steuer

Zinsschranke als Investitionsbremse
Wird es im Zuge der deutschen Unternehmenssteuerreform auch in Österreich

zu wesentlichen Änderungen kommen? Dieser Frage geht die Raiffeisen-

Leasing-Steuerexpertin Mag. Martina Prokesch-Schachner, LL.M im

folgenden Artikel nach.
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hen. Darüber hinausgehende Zinsauf-
wendungen sind nur dann uneinge-
schränkt abziehbar, wenn sie die Frei-
grenze von 1 Mio. Euro nicht überstei-
gen. Überschreitet die Zinsenhöhe diese
Freigrenze, greift die sogenannte Zins-
schranke. Der Zinssaldo ist dann nur
mehr zu 30 % des um diesen Betrag
und die Abschreibungen erhöhten Ge-
winns vor Steuern (EBITDA) abzugsfä-

hig. Die restlichen nicht abzugsfähigen
Zinsen gehen jedoch nicht verloren, son-
dern sind in den folgenden Wirtschafts-
jahren vorzutragen (Zinsvortrag). Ein ver-
bleibender Zinsvortrag erhöht in den Fol-
gejahren zwar die Zinsaufwendungen,
bleibt aber bei der Ermittlung des für die
Zinsschranke maßgeblichen Gewinns
außer Ansatz. Wenn der Betrieb aber
aufgegeben, umgewandelt oder über-
tragen wird, geht der Zinsvortrag unter.

Unter Zinsaufwendungen fallen alle
Vergütungen für Fremdkapital, die den
Gewinn gemindert haben. Einzubezie-
hen sind auch Auf- und Abzinsungen
unverzinslichen oder niedrig verzins-
lichen Fremdkapitals bzw. Kapitalforde-
rungen.

Durch die Einführung der Zins-
schranke sollen Klein- und Mittelbetriebe
vom Anwendungsbereich der Zins-
schranke ausgenommen werden. Ent-
sprechend dem Ziel der Zinsschranke,
eine Gewinnverlagerung von Zinszah-
lungen zu vermeiden, sind in erster Linie
nur jene Steuerpflichtigen von der Neu-
regelung betroffen, die zu einer Unter-
nehmensgruppe gehören, innerhalb de-
rer Verlagerungen stattfinden können.

Die Zugehörigkeit zu einer Unterneh-
mensgruppe (erweiterter Konzernbegriff)
wird angenommen, wenn der Betrieb
nach HGB, US-GAPP oder IFRS mit ei-
nem oder mehreren Betrieben konsoli-
diert wird. Für Zwecke der Zinsschranke
soll ein Konzern auch vorliegen, wenn
die Finanz- und Geschäftspolitik des be-
trachteten Betriebes einheitlich mit ei-
nem oder mehreren Unternehmen be-

stimmt werden kann (d. h. die Beherr-
schung durch einen einzelnen mittelbar
oder unmittelbar beteiligten Anteils-
eigner oder Gesellschafter gegeben ist).

Es gibt allerdings Ausnahmebestim-
mungen, welche es erlauben, den ge-
samten Zinsaufwand dennoch steuer-
lich geltend zu machen.

Die sogenannte Konzernklausel be-
sagt, dass Betriebe, die nicht oder nur
anteilsmäßig zu einem Konzern gehö-
ren, nicht unter die Zinsschrankenrege-
lung fallen. Die Beweislast, dass keine
Konzernzugehörigkeit besteht, trifft je-
doch den Steuerpflichtigen. Daher sind
jedenfalls konzernfreie Einzelunterneh-
men und Personengesellschaften, die
ausschließlich von natürlichen Personen
gehalten werden, nicht Gegenstand der
Zinsschranke. Allerdings besteht für
nicht konzerngebundene Kapitalgesell-
schaften wiederum eine Gegenaus-
nahme. Körperschaften können die Aus-
nahmeregelung der Nicht-Konzern-
Zugehörigkeit nur dann in Anspruch
nehmen, wenn keine schädliche Gesell-
schafterfinanzierung vorliegt.

Die Neuregelung sieht eine Gesell-
schafterfremdfinanzierung als schädlich
an, wenn diese durch
ÿ einen zu mehr als 25 % beteiligten

unmittelbaren oder mittelbaren An-
teilseigner, oder

ÿ einer diesem nahestehenden Person,
oder

ÿ durch einen Dritten, der auf die zuvor
genannten Personen zurückgreifen
kann,

erfolgt, und die daraus resultierenden

AUFGRUND DER ZINSSCHRANKE könnte der Wirtschaftsstandort Deutschland
an Attraktivität verlieren, da Investitionen vom Gesetzgeber „bestraft“ werden.
Leasingfinanzierungen werden dagegen zunehmend an Bedeutung gewinnen,
weil der in der Leasingrate enthaltene Zinsaufwand keine Bedeutung hat.
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Zinsen mehr als 10 % des Schuldzin-
senüberhanges betragen.

Die mangelnde Bestimmtheit des
Konzernbegriffs birgt somit im Vorhinein
ein erhebliches Betriebsprüfungsrisiko.

Eine weitere Ausnahme von den Fol-
gen der Zinsschranke für konzernzuge-
hörige Unternehmen liegt in der soge-
nannten Escape-Klausel, wenn das be-
troffene Unternehmen nachweisen kann,
dass es eine für den Konzern typische
Finanzierungsstruktur aufweist. Das ist
der Fall, wenn die Eigenkapitalquote des
Unternehmens nicht wesentlich (max.
bis zu 1%-Punkt) unter der Eigenkapi-
talquote des gesamten Konzerns liegt.
Liegen aber bei irgendeinem dem
Konzern zugehörigen Rechtsträger die
Voraussetzungen für eine schädliche,
von außerhalb des Konzerns stam-
mende Gesellschafterfremdfinanzierung
vor, wird sämtlichen Gesellschaften
dieses Konzerns die Anwendung der
Escape-Klausel versagt.

Die neue Zinsschrankenregelung mit
ihren Ausnahmen und Gegenausnah-
men ist eine komplizierte Bestimmung,
welche vom deutschen Gesetzgeber
massiv auf den Missbrauchstatbestand
abgestellt wurde. Es stellt sich jedoch
die Frage, ob diese Regelung der Zins-
schranke nicht über das Ziel der Miss-
brauchsvermeidung hinausschießt, da
jede Fremdfinanzierung erfasst wird. Ge-
rade Unternehmen, die sich in der
Wachstumsphase befinden oder in einer
Krise stecken, wird durch die Versagung
des Zinsabzuges eine zusätzliche Hürde
auferlegt. Leasingfinanzierungen wer-
den zunehmend an Bedeutung gewin-
nen, weil der in der Leasingrate enthal-
tene Zinsaufwand im Bereich der Zins-
schranke keine Bedeutung findet.

Beim Vergleich der österreichischen
zur deutschen Rechtsprechung lässt
sich ein gänzlich unterschiedlicher Zu-
gang zum Thema Zinsabzug erkennen.
Nach dem allgemeinen österreichischen
Ertragssteuerrecht sind Ausgaben und
Aufwendungen steuerlich abzugfähig,
wenn diese betrieblich veranlasst sind.
Dem Steuerpflichtigen steht es frei, sein
Unternehmen mit Fremd- oder Eigenka-
pital auszustatten. In Österreich kann
auf Basis der geltenden österreichischen

Rechtsgrundlage der Abzug von Fremd-
kapitalzinsen aufgrund des Miss-
brauchstatbestandes gem. § 22 Bun-
desabgabenordnung versagt werden.
Diese Bestimmung sieht ein Verbot des
Abzuges von Fremdkapitalzinsen beim
Missbrauch von Formen und Gestal-
tungsmöglichkeiten des bürgerlichen
Rechtes vor. Im Ergebnis ist somit her-
vorzuheben, dass der österreichische
Gesetzgeber keine weitere gesetzliche
Regelung zur Einschränkung des Zins-
abzuges vorsieht. Wollte der Gesetzge-
ber den Fremdkapitalabzug pauschal
beschränken, wäre jedenfalls eine ex-
plizite gesetzliche Regelung erforderlich.
Dabei wäre zu berücksichtigen, dass
durch die Versagung des Zinsabzuges
betriebswirtschaftlich sinnvolle Um-
strukturierungen im Konzern erheblich
erschwert und Investitionen unattrakti-
ver würden.

Der in Deutschland unterstellte Miss-
brauchsfall hat für den Steuerstandort
Deutschland weit reichende negative
ökonomische Konsequenzen. Ebenfalls
stellt sich schon jetzt die Frage der Eu-
roparechtskonformität der Zinsschranke,
dies aufgrund der Inlandsbezogenheit
der deutschen Organschaftsregelung
(d. h., nur ein rein inländischer deut-
scher Konzern kann sich durch Bildung
einer Organschaft der Zinsschranke ent-
ziehen). Im Hinblick auf die Niederlas-
sungsfreiheit erscheint diese Bestim-
mung sehr bedenklich. Des Weiteren
wird vorgebracht, dass durch die Nicht-
abzugsfähigkeit der Zinsaufwendungen
eine versteckte Besteuerung an der
Quelle vorliegt, welche in Widerspruch
zur Zins- und Lizenzrichtlinie stehen
könnte. Ebenso verliert Deutschland als
Standort für Holdingaktivitäten zuneh-
mend an Attraktivität. Aufgrund erhebli-
cher Kritik ist anzunehmen, dass man
von einer derartigen Zinsschrankenre-
gelung in Österreich wohl Abstand neh-
men wird.

Weitere wesentliche Änderungen
durch die deutsche Unternehmens-
steuerreform ergeben sich auch im Be-
reich der Gewerbesteuer.

Die Gewerbesteuer war bisher eine
abzugsfähige Betriebsausgabe und wird
nun nicht mehr bei der Berechnung der

Gewerbesteuer und der Einkommen-/
Körperschaftsteuer berücksichtigt. Die
für die Berechnung der Gewerbesteuer
maßgebende Steuermesszahl beträgt
ab der Veranlagung 2008 einheitlich 3,5 %
(bisher max. 5 %, Staffelung für niedrige
Gewinne entfällt). Diese steuerliche Ent-
lastung einerseits wurde aber durch eine
Erweiterung der Hinzurechnungen zum
Teil kompensiert. Die Bestimmungen für
die gewerbesteuerliche Hinzurechnung
wurden ergänzt, wobei der Hinzurech-
nungsfaktor nun einheitlich 25 % beträgt
und ein Freibetrag von 100.000 Euro zur
Anwendung kommt.

Erweiterung der Hinzurechnungen:
ÿ Die bisher auf Dauerschuldzinsen be-

schränkte Hinzurechnung wird auf
sämtliche Schuldzinsen ausgedehnt.
Somit erfolgt keine Unterscheidung
im Bereich der Zinsen zwischen kurz-
und langfristigen Verbindlichkeiten.

ÿ Sämtliche Renten und dauernde Las-
ten sowie Gewinnanteile stiller Ge-
sellschafter sind künftig generell als
Finanzierungsentgelte hinzurech-
nungspflichtig.

ÿ Aus Mieten, Pacht und Leasingzah-
lungen sind Finanzierungsanteile mit
gesetzlich festgelegten Pauschalbe-
trägen hinzuzurechnen.

ÿ In Erweiterung der bisherigen Hinzu-
rechnungen werden künftig auch
25 % der bezahlten Entgelte aus der
Überlassung von Rechten (insbeson-
dere Lizenzen und Konzessionen) als
Finanzierungsentgelte gehandelt.

ÿ Die Beteiligungsgrenze für die ge-
werbliche Hinzurechnung von Divi-
denden im Streubesitz wird von bis-
her 10 % auf 15 % erhöht. In Zukunft
sind somit Dividenden, die ein Ge-
werbetreibender aus Beteiligungen
bezieht, bei der Ermittlung des Ge-
werbeertrages hinzuzurechnen.

Obwohl der deutsche Körperschaft-
steuersatz deutlich unter dem österrei-
chischen Körperschaftsteuersatz von
25 % liegt, bleibt die Ertragssteuerbe-
lastung in Deutschland auch in Zukunft
insgesamt höher als in Österreich. In
Deutschland werden Gewinne weiterhin
mit der Gewerbesteuer und einem Soli-
daritätszuschlag belastet. ı
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kommentar

Mit einem Neugeschäftsvolumen von rund EUR 4.860 Mio.
konnte die Raiffeisen-Leasing-Gruppe in Europa das Ergebnis
des Vorjahres, welches das Beste seit Bestehen war, um her-
vorragende 42 % steigern. Damit ist das Unternehmen wie-
derum die erfolgreichste österreichische Leasinggesellschaft
auf den europäischen Märkten.

Im Inland wurde von der Raiffeisen-Leasing Neugeschäft
inkl. Cross-border-Finanzierungen in Höhe von EUR 1.007 Mio.
bei 13.375 Verträgen erzielt. Auf die Sparte Kfz-Leasing entfal-
len davon EUR 304 Mio., auf Mobilien-Leasing EUR 322 Mio.
und auf Immobilien-Leasing inkl. Eigenprojekte EUR 381 Mio.

Das Ziel der letzten Jahre, zusätzlich zum bereits vorhan-
denen starken Netzwerk in Zentral- und Osteuropa auch in
West- und Nordeuropa neue Zielgebiete mit intelligenten
Finanzierungsprodukten zu erschließen, konnte mittlerweile
in Italien, Deutschland, der Schweiz und Schweden erfolg-
reich umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde im letzten
Jahr eine weitere Niederlassung in Helsinki in Finnland ge-
gründet, bei welcher der Schwerpunkt in der Betreuung der
Kommunen liegt.

Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen bie-
tet die Raiffeisen-Leasing in Österreich seit geraumer Zeit ih-
ren Kunden erfolgreich die Dienstleistungen Fuhrpark-
management und Baumanagement an. Im Baumanagement-
Bereich werden von den kompetenten Bautechniker-Teams
Bauherren-Dienstleistungen angeboten, die von einer beglei-

tenden Kontrolle über die Projektsteuerung und Generalpla-
nung bis hin zum Generalunternehmer reichen. Die jeweiligen
Leistungsbilder werden dabei konkret an die Kundenwün-
sche angepasst, wodurch die Kosten-, Termin- und Qualitäts-
garantie in allen Bauphasen gewährleistet ist. Erwähnenswert
in diesem Zusammenhang ist die Übernahme des Projekt-
controllings hinsichtlich Kosten und Qualität durch das Bau-
management West für das neue „Kaufhaus Tyrol“, dessen
Baubeginn im Sommer 2007 war.

Die Raiffeisen-Leasing nutzt das im Immobilien-Leasing
gewonnene Know-how aber auch für die eigene Projektent-
wicklung. So werden neben gewerblichen Objekten wie Büro-
häusern, Einkaufs- oder Fachmarktzentren auch laufend neue
Wohnbauprojekte umgesetzt. Besonders erfreulich verläuft in
diesem Bereich die Umsetzung des Projekts „terminal tower“,
ein Büroturm am Linzer Bahnhof, der derzeit fertiggestellt wird
und für dessen Architektur der „Diva Award“ verliehen wurde
(siehe Kurzbericht S. 27).

Für das laufende Geschäftsjahr ist in Österreich geplant, den
Markt weiterhin effizient und bestmöglich zu bearbeiten. Im
Ausland sollen die Ökoenergie-Projekte über die im Jahr 2007
gegründete Tochtergesellschaft Raiffeisen Energy & Environ-
ment kontinuierlich ausgebaut werden. Und der Bereich der
Immobilien-Projektentwicklungen wird sowohl im In- als auch
im Ausland noch stärker forciert werden. Darüber hinaus sind
weitere Expansionsschritte in neue Märkte in Vorbereitung. ı

Höchst erfolgreiches Jahr für
die Raiffeisen-Leasing-Gruppe
Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Raiffeisen-Leasing-
Gruppe mit einem Neugeschäftsvolumen von knapp EUR 4,9 Mrd.
das Rekordergebnis von 2006 erneut deutlich steigern.

MAG. KARLHEINZ SANDLER
Geschäftsführer der
Raiffeisen-Leasing

13.375 Verträge mit Anschaffungswerten in Höhe von EUR 1.007 Mio.

Kfz-Leasing € 304 Mio.

Mobilien-Leasing € 322 Mio.

Immobilien-Leasing € 381 Mio.

Neugeschäft der Raiffeisen-Leasing
in Österreich 2007

Entwicklung Neugeschäft der Raiffeisen-
Leasing-Gruppe in Europa 2003–2007

ó Immobilien

5000

4000

3000

2000

1000

0
2003 2004 2005 2006 2007

1.854 Mio. 2.352 Mio 2.861 Mio. 3.433 Mio. 4.860 Mio.

Vo
lu
m
en

in
M
io
.A

ó KFZ

ó Mobilien31,9%

30,2%
37,9%

Anstieg des Leasingneugeschäfts
um 42 % gegenüber 2006





NUMMER 1|FEBRUAR 2008 13

Der Öko-Manager:
Management im
(Klima-)wandel?
Die Raiffeisen-Leasing befasst sich
seit dem Jahr 2000 sehr öffentlichkeits-
wirksam mit Öko-Themen. Seit 2006 ist
Öko-Management auch nach innen – als
strategisches Handlungsfeld – definiert.

»Wir stecken mitten drin im Wandel – deshalb verstehen wir ihn nicht.«
MATTHIAS HORX | Trend- und Zukunftsforscher



Der Begriff ist weit gefasst, das
Thema hochaktuell und brisant.
Viel wird gesprochen über global

warming und Umweltpolitik. Seit zwei
Jahren veranstaltet die Raiffeisen-
Leasing Ökologiegespräche rund um
das Thema Nummer 1 dieses Jahrtau-
sends. Wir versuchen eine weitere An-
näherung an das Thema, das aufregt,
polarisiert, fasziniert und erstmals in der
Geschichte der Menschheit eine welt-
weite, kollektive Anstrengung erfordert:
Wir erfinden den Öko-Manager – ein in-
dividueller Beitrag von Mag. Günter
Strobl.

Wie alles begann:
Darwin und die Ökologie
Der Begriff „Ökologie“ taucht erstmals
1866 als Teilgebiet der Biologie auf. Der
deutsche Arzt Ernst Haeckel prägte den
aus dem griechischen Wort „oikos“ für
„Haus oder Haushalt“ abgeleiteten Be-
griff in naturwissenschaftlichem Zusam-
menhang. Es war die Zeit des Charles
Darwin, der sieben Jahre zuvor mit sei-
nem Buch „The Origin of Species“ das
Standardwerk der modernen Naturwis-
senschaften vorlegte und durch seine
Evolutionstheorie eine Revolution im
Denken auslöste. Haeckel, der ein An-
hänger Darwins war, verstand unter Öko-
logie die Lehre von den Bedingungen
der Lebewesen im Kampf ums Dasein
und vom Haushalt der Natur. Ein Jahr-
hundert lang blieb „Ökologie“ ein Wis-
senschaftsbegriff.

Die erste Ökobewegung
und ihre Emanzipation
Anfang der 1960er Jahre begann die
Umweltschutzbewegung. Sie entstand
aus dem Kampf gegen Umweltgifte, al-
len voran DDT. Das Insektizid, das sich
aufgrund seiner stabilen chemischen Ei-
genschaften in der Nahrungskette von
Menschen und Tieren anreicherte,

wurde zum Inbegriff unsichtbarer Be-
drohungen unkontrollierbaren Ausma-
ßes. Fast 10 Jahre dauerte der Kampf
der ersten Ökobewegung und DDT
wurde schließlich in den 70er Jahren in
den meisten Industrieländern verboten.
Dieser ersten Welle der Ökobewegung
folgte eine Reihe weiterer Impulse – vor-
wiegend durch Intellektuelle. Die auch
heute noch bekannteste Warnung war
die 1972 publizierte Studie „Grenzen des
Wachstums“ des Club of Rome. Darin
wurden durchgreifende Maßnahmen
zum Umweltschutz und zur Geburten-
kontrolle gefordert, ansonsten – so zei-
gen alle Szenarien – würde 2030 der
Kollaps des globalen Wirtschaftssys-
tems eintreten. Die Studie wurde von
Beginn an breit und kritisch diskutiert.
Jedenfalls hat sie einen Beitrag zur Be-
wusstseinsbildung auf dem Gebiet der
Umweltpolitik geleistet. Seit dieser Zeit
wandelt sich der Begriff Ökologie immer
mehr, sodass der ursprünglich neutrale
Wissenschaftsbegriff heute positiv be-
setzt ist. Ökologisch meint heute um-
weltverträglich, sauber, nachhaltig.

Diese seit über 30 Jahren andauernde
Dynamik in der Diskussion ökologischer
Themen hat zu einer Reihe von Entwick-
lungen geführt: Früher lag der Schwer-
punkt umweltpolitischer Aktivitäten auf
lokal begrenzten Umweltphänomenen,
die bestenfalls ein paar Länder umfass-
ten. Ein Beispiel dafür war das Problem
des sauren Regens. Dieser konnte durch
entsprechende Umweltschutzgesetzge-
bung relativ schnell – innerhalb eines
Jahrzehnts – in den Griff bekommen wer-
den. Trotzdem waren die Folgen enorm:
Neben den bekannten Auswirkungen auf
das Ökosystem – vor allem auf Gewäs-
ser – hatte der saure Regen in so gut wie
allen Teilen der Welt auch Schäden in
Milliardenhöhe bei Kulturgütern verur-
sacht. Beispiele unwiederbringlicher Zer-
störungen an Gebäuden sind die Akro-
polis in Athen oder das Taj Mahal in In-
dien. Diese lokalen Katastrophen und
die Bilder toter Waldflächen gingen da-
mals um die Welt und ließen auch die
Aufmerksamkeit auf andere Umwelt-
themen steigen. 1992 wurde in Rio de
Janeiro erstmals eine Klimarahmenkon-

coverstory

14 Leas•mich

SAURER REGEN: Ende der 70er Jahre
reagierten Politik und Gesellschaft erstmals auf
ein vermeintlich lokal begrenztes Phänomen.



vention unterzeichnet, 1995 fand der
erste Weltklimagipfel in Berlin statt. Seit
den 90er Jahren gibt es so etwas wie ein
globales Bewusstsein zu einem globalen
Problem: Klimawandel. Mit dem Kyoto-
protokoll 1997 wurden erstmals ver-
bindliche Ziele festgeschrieben. Heute
bestreitet kein ernst zu nehmender Wis-
senschafter mehr die drohenden Aus-
wirkungen des Klimawandels. Die Be-
weislast ist leider erdrückend. Selbst die
USA ist – spät aber doch – auf den Zug
aufgesprungen. Heute beteiligt sie sich
aktiver als im letzten Jahrzehnt an der
weltweiten Klimaschutzpolitik. Wie die
im Dezember 2007 stattgefundene Kon-
ferenz von Bali gezeigt hat, reicht es bei
weitem nicht mehr, nur die USA im Boot
zu haben. Entwicklungsländer und große
Wirtschaftswunderländer wie China und
Indien pochen auf ihr Recht auf Wirt-
schaftswachstum und wollen dies nicht
durch klimapolitische Maßnahmen ab-
gebremst wissen. Mit 83 Milliarden US-
Dollar wird der Transferbedarf von den
reichen zu den armen Ländern angege-
ben – und das jährlich – um dem Klima-

wandel nachhaltig und weltweit zu
begegnen. Trotzdem es sich um ein
globales Problem handelt, gilt nach wie
vor: Think global – act local! Was können
wir als einzelne beitragen, wird eine
Frage lauten.

Jetzt, wo klar ist, dass „Öko“ nicht
nur positiv besetzt ist, sondern es ein
zwingendes Erfordernis ist, auf allen
Ebenen nachhaltig zu handeln, hat sich
die Ökobewegung emanzipiert. Sie ist
endgültig weg vom birkenstock- und
strickpullovertragenden Demonstranten-
Image und hält seit Jahren Einzug ins
reale Wirtschaftsleben und in die Mana-
geretagen. Ökologie ist heute zu einem
notwendigen Handlungsfeld der Wirt-
schaft geworden. Noch vor wenigen
Jahren haben einflussreiche Lobbyisten
versucht, das Klimaproblem als natür-
liches Phänomen kleinzureden. Nicht mit
geringem Erfolg. Jahre zu spät sind die
USA als der Hauptverursacher in die De-
batte eingestiegen.

Die Fakten und mögliche Lösungen
Eindrucksvolle Forschungen, die
400.000 Jahre Erdgeschichte in Rela-
tion zu den jüngsten Entwicklungen set-
zen, zeigen nun eindeutig, was visionäre
Wissenschafter schon seit Jahrzehnten
sagen: Der Klimawandel ist ein Faktum,
die Auswirkungen sind global und die
Ursachen sind menschgemacht. Al Gore
– mittlerweile dafür auch mit dem No-
belpreis ausgezeichnet – hat diesen
Stimmen mit seinem Film „An Inconve-
nient Truth“ weltweit Gehör verschafft.

Die Meinungen gehen eigentlich nur
noch auseinander, wie groß die katas-
trophalen Auswirkungen sein werden
und wann sie wo auf der Welt eintreten.
Der Anstieg der Temperatur und des
Meeresspiegels, der Rückgang der Eis-
massen an den Polen und von Glet-
schern werden quasi nur noch entlang
der Zeitachse der nächsten 50 bis 100
Jahre diskutiert. Wie schnell kommt der
Klimawandel und wie weit kann er noch
abgefedert werden? Die Erde steht vor
der nächsten großen Völkerwanderung
aufgrund des Klimaproblems. Das klingt
nicht nur dramatisch, das ist es auch.

Je früher wir akzeptieren, dass wir
eine unerwünschte Entwicklung einge-
leitet haben, desto rascher können wir
uns auf die Gegenmaßnahmen konzen-
trieren. Wir sitzen alle im selben Boot
oder, wie es die amerikanische Aktivistin
und Schauspielerin Jane Fonda einmal
ausgedrückt hat: „Wir gehen mit dieser
Welt um, als hätten wir noch eine zweite
im Kofferraum.“

Jetzt wo wir wissen, woran wir sind,
können wir uns endlich den Lösungen
widmen. Die Diskussionen über „ob“
sind beendet. Geben wir den Raum frei
für die vielen Ideen, tatsächlich etwas
gegen den globalen Klimawandel zu
tun. Und dies auf allen Ebenen. „Think
global – act local“ eben. Ähnlich radikal,
wie das Internet in weniger als einem
Jahrzehnt die Welt verändert hat, geht es
nun darum, die Welt mit Ökologie zu
durchdringen. Kein Lebensbereich soll
ausgespart bleiben. Wir brauchen eine
neue Dynamik, wir brauchen neues Ma-
nagement.

Das Internet hat sich von 1990 bis
2004 – in weniger als 15 Jahren – welt-
weit explosionsartig entwickelt. Ein Bei-
spiel für eine unglaubliche, globale Dy-
namik. Ist die Welt fähig, eine zweite der-
artige Entwicklung beim Klimaschutz
einzuleiten? Notwendig wäre sie.
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Temperatur und CO2-Kon-
zentration in den vergange-
nen 400.000 Jahren, ermit-
telt am Wostok-Eiskern.

Quelle: FAZ/Petit, Jouzel, Nature 1999



Der Begriff des Öko-Managements
ist heute noch nicht klar umrissen. Ein-
mal wird er im Zusammenhang von För-
dermaßnahmen verwendet, die umwelt-
schutzpolitische Ziele verfolgen. Andere
verwenden ihn im Zusammenhang mit
der Steuerung nachhaltiger Maßnahmen
im Umweltbereich allgemein. Wir ver-
stehen in der Folge unter Öko-Manage-
ment alle Management-Aktivitäten, die
darauf ausgerichtet sind, betriebswirt-
schaftliche Handlungen so zu treffen,
dass sie einer nachhaltigen Ressour-
cenwirtschaft genügen.

Die Player im Wirtschaftsleben brau-

chen Anreize. Die Politik ist gefordert,
diese Anreize zu schaffen. In Österreich
gab es eine relativ frühe Umweltbewe-
gung. Es wurde auf Abfallwirtschafts-
konzepte gesetzt, als in anderen Län-
dern noch alles in einem Müllsack lan-
dete. Zarte Pflänzchen wuchsen heran
und aus so mancher Idee wurden be-
eindruckende Modelle: Nachhaltige Wirt-
schaftskreisläufe auf kommunaler Ebene
entstanden. Zwei Orte seien stellvertre-
tend für innovative Initiativen genannt:
Steinbach an der Steyr und Güssing im
Südburgenland. Beides erfolgreiche Bei-
spiele dafür, dass nachhaltiges Ma-
nagement viel bewegen kann.

Kommunen zeigen heute vor, wie sich
ökologisches Agieren bezahlt macht.
Unternehmen können von diesen Bei-
spielen lernen. Es geht um die betriebs-
wirtschaftlichen Klassiker: Eine klare Vi-
sion, konsistente Strategien, professio-
nelles Management und Motivation und
Engagement aller Beteiligten. Die Be-
lohnung dafür ist mehr Unabhängigkeit
von äußeren Einflüssen, selbstbewuss-
tes und proaktives Agieren und das gute
Gefühl, einen Beitrag für Nachhaltigkeit
geleistet zu haben. Und: Es zahlt sich
auch aus – in Zeiten steigender Ener-
giepreise rechnen sich Nachhaltigkeits-
projekte viel früher.

Ökostrategie der Raiffeisen-Leasing
Nun kann man nicht – sei es als Organi-
sation, als Unternehmen oder als Kom-
mune – Wertschöpfungsketten von
heute auf morgen ökologisieren. Der
Umbau unseres Wirtschaftssystems
braucht Zeit – Organisationen brauchen
Zeit – sich anzupassen. Die Raiffeisen-
Leasing selbst hat sich seit 2000 – als ei-
nes der ersten Leasingunternehmen
überhaupt im deutschsprachigen Raum
– um die Finanzierung von Ökoenergie-
projekten bemüht. Zu einer Zeit, in der
das Risiko noch als eigentlich unkalku-

lierbar hoch eingeschätzt wurde. Aus
den ersten zaghaften Schritten in Rich-
tung Ökoenergie wurde ein Geschäfts-
feld, das mittlerweile auf über 40 Pro-
jekte und rd. 400 Mio. EUR Finanzie-
rungsvolumen verweisen kann. Dieses
nach außen gerichtete Engagement im
Ökoenergiebereich war nur in Zusam-
menarbeit mit vielen innovativen Ge-
schäftspartnern möglich. So entstand
ein beachtlicher Multiplikatoreffekt. Und
trotzdem haben wir einige Jahre ge-
braucht, um dieses nach außen gerich-
tete Ökobewusstsein auch nach innen
zu richten. Das ökologische Bewusst-
sein ist kein Schalter, den man umlegt.
Es braucht Zeit, bis diese Ideen und
Strömungen in einer Organisation voll
zur Geltung kommen können. So wurde
2006 die Entscheidung getroffen, Öko-
Management im Unternehmen als stra-
tegisches Handlungsfeld zu definieren.
Eine erste, unmittelbare Entscheidung
war, am Öko-Profitprogramm teilzuneh-
men und sich explizit aus einer Innen-
sicht mit dem Thema Ökologie zu be-
fassen.

DasÖkoprofit-Programm ist ein Mo-
dul im Rahmen des ÖkoBusinessPlan

coverstory

16 Leas•mich

VISION PAPIERLOSES BÜRO: bleibt trotz
Digitalisierung eine Utopie, mit einem durchdach-
ten Konzept kann aber das allzu üppige Füttern

der „Rundablage“ hintangehalten werden.

Steinbach an der Steyr ist
eine Gemeinde in Oberöster-
reich mit rd. 2.000 Einwoh-
nern, die bereits 1994 den

europäischen Dorferneuerungspreis
gewann. Mit dem „Steinbacher Weg“
wurde eine Vision einer nachhaltigen
Politik entwickelt, die auf 4 Säulen fußt:
1. Dorfgemeinschaft und
Lebensqualität

2. Kultur und Identität
3. Arbeit und Wirtschaft
4. Natur und Umwelt
http://www.steinbachsteyr.at

Güssing, eine Gemeinde
mit 27.000 Einwohnern, die
1990 den Grundsatzbe-
schluss fasste, einen 100%-

igen Ausstieg aus der fossilen Energie-
versorgung zu erreichen. Die Gemeinde
erhielt zahlreiche Umweltpreise und
es entstand auch eine zentrale Koordi-
nationsstelle für das Modell Güssing:
das Europäische Zentrum für Erneuer-
bare Energie Güssing. Fast 50 % des
Energiebedarfs des Bezirks Güssing
werden heute aus erneuerbaren Energie-
trägern gedeckt.
http://www.eee-info.net


